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(54)  Hörgerät  und  Zusatzgerät 

(57)  Menschen  mit  einer  beeinträchtigten  Hörfähig- 
keit,  die  ein  Hörgerät  tragen,  stehen  oft  vor  dem  Pro- 
blem,  daß  sie  sehr  leise  und  entfernte  Signalquellen, 
z.B.  die  Türklingel,  Telefon,  etc.  nicht  ohne  weiteres 
hören  können,  da  derartige  entfernte  und  leise  Geräu- 
sche  und  Töne  nicht  oder  nicht  genügend  durch  das 
Hörgerät  verstärkt  werden.  Diesem  hilft  die  vorliegende 
Erfindung  ab.  Es  wird  eine  Überwachungseinrichtung 
für  ein  Hörgerät  mit  unterschiedlichen  Signalaufneh- 
mern  vorgesehen,  welche  die  Tonsignale  des  Mikrofons 
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und  aller  anderen  Signalaufnehmer  überwacht,  diese 
Tonsignale  auf  ihre  jeweilige  Signalqualität  überprüft 
und  mittels  einer  Schalteinrichtung  zumindest  dasje- 
nige  Tonsignal  zur  weiteren  Verstärkung  auswählt,  das 
momentan  die  beste  Signalqualität  aufweist.  Weiterhin 
wird  eine  Pilotsignalerkennungseinrichtung  vorgeschla- 
gen,  die  von  für  bestimmten  Signalquellen  charakteristi- 
sche  Pilotsignale  in  akustisch  wahrnehmbare 
Identifikationssignale  umwandelt. 
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EP  96  11  0768 

GEBUHRENPFLICHTIGE  PATENTANSPRÜCHE 

Die  vorliegende  europäische  Patentanmeldung  enthielt  bei  ihrer  Einreichung  mehr  als  zehn  Patentansprüche. 

□  

□  

Mur  ein  Teil  der  Anspruchsgebühren  wurde  innerhalb  der  vorgeschriebenen  Frist  entrichtet.  Der  vor- 
legende  europäische  Recherchenbericht  wurde  für  die  ersten  zehn  sowie  für  jene  Patentansprüche 
ärstellt,  für  die  Anspruchsgebühren  entrichtet  wurden,  nämlich  Patentansprüche: 

Keine  der  Anspruchsgebühren  wurde  innerhalb  der  vorgeschriebenen  Frist  entrichtet.  Der  vorliegende 
europäische  Recherchenbericht  wurde  für  die  ersten  zehn  Patentansprüche  erstellt. 

MANGELNDE  EINHEITLICHKEIT  DER  ERFINDUNG 

Nach  Auffassung  der  Recherchenabteilung  entspricht  die  vorliegende  europäische  Patentanmeldung  nicht  den 
Anforderungen  an  die  Einheitlichkeit  der  Erfindung  und  enthält  mehrere  Erfindungen  oder 
Gruppen  von  Erfindungen,  nämlich: 

Siehe  Ergänzungsblatt  B 

□  

Alle  weiteren  Recherchengebühren  wurden  innerhalb  der  gesetzten  Frist  entrichtet.  Der  vorliegende 
europäische  Recherchenbericht  wurde  für  alle  Patentansprüche  erstellt. 

Nur  ein  Teil  der  weiteren  Recherchengebühren  wurde  innerhalb  der  gesetzten  Frist  entrichtet.  Der  vor- 
liegende  europäische  Recherchenbericht  wurde  für  die  Teile  der  Anmeldung  erstellt,  die  sich  auf 
Erfindungen  beziehen,  für  die  Recherchengebühren  entrichtet  worden  sind,  nämlich  Patentansprüche: 

□  Keine  der  weiteren  Recherchengebühren  wurde  innerhalb  der  gesetzten  Frist  entrichtet.  Der  vorliegende 
europäische  Recherchenbericht  wurde  für  die  Teile  der  Anmeldung  erstellt,  die  sich  auf  die  zuerst  in  den 
Patentansprüchen  erwähnte  Erfindung  beziehen,  nämlich  Patentansprüche: 
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Europäisches 
Patentamt 

MANGELNDE  EINHEITLICHKEIT 
DER  ERFINDUNG 

ERGÄNZUNGSBLATT  B 
EP  96  11  0768 
Mummer  der  Anmeldung 

Nach  Auffassung  der  Recherchenabteilung  entspricht  die  vorliegende  europäische  Patentanmeldung  nicht  den 
Anforderungen  an  die  Einheitlichkeit  der  Erfindung  und  enthält  mehrere  Erfindungen  oder  Gruppen  von 
Erfindungen,  nämlich: 

1.  Ansprüche:  1-8 

Die  Ansprüche  1-8  beziehen  sich  auf  ein  Hörgerät  mit :  
i)  einem  Mikrofon  (10)  zur  Erzeugung  eines  Tonsignals ,  
ii)  einem  weiteren  nach  einem  anderen  Aufnahmeprinzip 

arbeitenden  Signal  auf  nehmer  (11,12)  zur  a l t e r n a t i v e n  
Erzeugung  eines  solchen  Tonsignals,  wobei  das  j ewe i l s  
gewählte  Tonsignal  nach  geeigneter  Verstärkung  über 
einen  Lautsprecher  (64)  ausgebbar  ist ,   und 

i i i )   einer  Überwachungseinrichtung  (25),  welche  zumindest 
dasjenige  Tonsignal  zur  Verstärkung  auswählt,  das 
momentan  die  beste  S igna lqua l i t ä t   au fwe i s t .  

2.  Ansprüche:  10-17 

Die  Ansprüche  10-15  beziehen  sich  auf  eine  Vorrichtung  zum 
Erfassen  und  Iden t i f i z i e r en   von  verschiedenen  P i l o t s i g n a l e n  
mit :  
i)  einer  Signalempfangseinrichtung  (40) ,  
ii)  einer  Pi  lo t s igna lerkennungse inr ich tung   (50)  zum 

Erfassen  und  Iden t i f i z i e r en   von  in  den  empfangenen 
Signalen  enthaltenen  P i lo t s igna len ,   und 

i i i )   einer  Umwandlungseinrichtung  (60)  zum  Umwandeln  der 
i d e n t i f i z i e r t e n   P i lo t s igna le   in  für  die  P i l o t s i g n a l e  
cha rak t e r i s t i s che   I d e n t i f i z i e r u n g s s i g n a l e   oder 
S t e u e r s i g n a l e .  

Der  Anspruch  16  bezieht  sich  auf  ein  Hörgerät  nach  einem  der  
Ansprüche  1-8  [Anspruch  9  ist  in  den  u r sp rüng l i ch  
eingereichten  Unterlagen  nicht  vorhanden]  mit :  
i)  einer  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  10-14. 

Der  Anspruch  17  bezieht  sich  auf  ein  Hörgerät  mit:  
i)  einem  Signal  auf  nehmer  (10,11,12)  zur  Erzeugung  e ines  

Tonsignals,  welches  nach  geeigneter  Verstärkung  über 
einen  Lautsprecher  (64)  ausgebbar  i s t ,  

ii)  einer  Pi  lo t s igna le rkennungse inr ich tung   (50)  nach  einem 
der  Ansprüche  10-14, 

i i i )   die  [ein?]  Umwandlungseinrichtung  (60)  [nicht  we i te r  
s p e z i f i z i e r t ] ,   die  den  Lautsprecher  (64)  a n s t e u e r t .  
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